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Vorwort des Bürgermeisters 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Mit dieser Broschüre will die Verwaltung allen Bürgerinnen und Bürgern Hin-
weise zu Alltagsproblemen geben und das geordnete Zusammenleben im 
Gebiet der Stadt Netphen erleichtern. 

Diese Broschüre soll allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern helfen, 
sich neben der Beratung durch die Verwaltung zu orientieren und das per-
sönliche Verhalten in Alltagssituationen so zu steuern, dass Konflikte mit der 
Ordnungsbehörde und Störungen im Wohnumfeld frühzeitig vermieden wer-
den. 

Mit Beispielen von Problemen werden Ratschläge und Verhaltensempfehlun-
gen entwickelt. 

Ich möchte Sie ermutigen, selbst und auch gemeinsam mit anderen für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Netphen einzutreten. 
Tragen Sie mit dazu bei, das äußere Erscheinungsbild in unserer Stadt schön 
zu gestalten und durch Ihr vorbildliches Verhalten zu verbessern. 

Schon durch gegenseitige Rücksichtnahme lassen sich Konflikte vermeiden. 
Suchen Sie bitte zunächst das persönliche Gespräch, bevor Sie anderen mit 
Anwalt oder Anzeige drohen. Das fällt nicht immer leicht, führt aber meist 
eher zum Ziel und ist förderlicher für ein harmonisches „Miteinander“. 

Ich wünsche uns allen dabei viel Erfolg. 

Netphen, im Oktober 2020 

 

Paul Wagener 
Bürgermeister 
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Wichtige Abkürzungen: 
BGB  Bürgerliches Gesetzbuch 

LG  Landschaftsgesetz NRW 

LHundG Landeshundegesetz NRW 

LImschG Landesimmissionsschutzgesetz NRW 

LFoG              Landesforstgesetz NRW 

LNatSchG      Landesnaturschutzgesetz NRW 

OBG  Ordnungsbehördengesetz NRW 

OV  Ordnungsbehördliche Verordnung (Ortsrecht der Stadt Netphen) 

OWiG  Ordnungswidrigkeitengesetz 

StGB  Strafgesetzbuch 

StrWG Straßen- und Wegegesetz NRW 

StVO  Straßenverkehrsordnung  
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I. Abfallentsorgung 
Private Grundstücke 

Wohin mit welchem Müll? 
Restmüll          - schwarze Tonne 

Papier/ Pappe     - grüne Tonne 

Biomüll          - braune Tonne 

Verpackung          - gelbe Tonne 

Glas          - Wertstoffcontainer in den Ortsteilen 

Abfallkörbe an Straßen, Bushaltestellen oder öffentlichen Anlagen dürfen 
nicht für den Hausmüll genutzt werden. (Näheres zum Thema Abfall auf den 
Seiten 5 f., 10, 14, 26, 43 ff.) 

Sperrmüllabfuhr 
Sperrmüll dient zur Entsorgung von sperrigen Haushaltsgegenständen, die 
wegen ihrer Größe nicht in die Restmülltonne passen. In den Sperrmüll gehö-
ren beispielsweise: Möbel, Aquarium, Gartenmöbel, Pavillon, Sonnenschirm, 
Fahrrad. Nicht in den Sperrmüll gehören: Fensterglas, Kartonagen und Papier, 
Bauschutt und Baustellenabfälle und Staubsicher anzuliefernde Abfälle wie 
Asbest, Eternit, Glaswolle, Mineral- und Steinwolle. Die Sperrmüllabfuhr er-
folgt auf Abruf und ist kostenlos. 
Komplette Haushaltsauflösungen werden nicht abgefahren. Die Sperrmüllab-
fuhr umfasst eine maximale Abfuhrmenge von 5 m³. Einzelteile sollten das 
Gewicht von 50 kg und eine Länge von 2 m nicht überschreiten. 
Eine Anmeldung kann mittels Abholkarte oder online unter www.netphen.de 
erfolgen. Die Karten sind im Bürgerbüro der Stadt Netphen, Amtsstraße 2+6, 
57250 Netphen erhältlich und sind an das Abfuhrunternehmen zu senden. 
Die Abholung des Sperrmülls erfolgt innerhalb einer Frist von längstens 6 Wo-
chen. Den genauen Termin wird Ihnen das Abfuhrunternehmen eine Woche 
zuvor per Infokarte mitteilen. 
Lediglich die angemeldeten Gegenstände werden abgefahren und sind am 
Abfuhrtag bis 6:00 Uhr morgens an gut erreichbarer Stelle, an dem zur Fahr-
bahn liegenden Rand des Gehweges bereitzustellen. 
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Elektro- und Elektronikschrott 
Die Elektro- und Elektronikschrottabfuhr für Großgeräte (z. B. Kühlschränke, 
Fernseher, PC, Monitor, Staubsauger etc.) erfolgt ebenso wie die Sperrmüll-
abfuhr auf Abruf und ist ebenfalls kostenlos. 

Für die Abfuhr von Elektro- und Elektronikschrott gibt es im Rathaus an der 
Information und im Bürgerbüro Abfuhrbestellkarten. Diese und die Anforde-
rungskarten für Sperrmüll sind gleichfalls im Internet hinterlegt. Weiter kann 
die Abfuhr von Elektro- und Elektronikschrott unmittelbar bei den Siegener 
Recycling Werkstätten GmbH angefordert werden. 

Für die Entsorgung von Elektrokleingeräten (z. B. Föhn, elektrische Zahnbürs-
te, Rasierapparat etc.) hat die Stadt Netphen folgende Standorte zur Abgabe 
eingerichtet: 

- Deuz, Elektro-Kneppe, Friedhofstraße 15 

- Dreis-Tiefenbach, REWE-Markt Schneider, Im Grunde 11 

- Werthenbach, H. & O. Oppermann GmbH, Berliner Hof 1 

Baum- und Strauchschnitt 
Es erfolgt zweimal jährlich eine Baum- und Strauchschnittsammlung, die Sie 
über elektronischen Weg oder per Postkarte, die im Bürgerbüro erhältlich ist, 
anmelden können. 

Abfallbehälter 
Die Bereitstellung der Abfallbehälter darf frühestens am Abend vor dem Ab-
fuhrtag erfolgen. Nach Entleerung sind die Behälter unverzüglich aus dem 
Straßenraum zu entfernen. Die Abfuhrkalender werden jährlich zugesandt 
und sind für Sie jederzeit auf der Internetseite einsehbar. 

Kompostierung 
Soweit es möglich ist sollten pflanzliche Abfälle auf dem jeweiligen Grund-
stück kompostiert werden. Tun Sie sich selbst und Ihren Nachbarn einen Ge-
fallen und halten Sie einen Mindestabstand von 2 Metern von dem Kompost-
haufen zu Nachbarsgrundstücken und einen Abstand von mindestens 5 Me-
tern vom Komposthaufen zu Aufenthaltsräumen ein. So können Geruchsbe-
lästigungen vermieden werden. 
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Sonder- bzw. Problemabfälle 
Zu den Sonder- und Problemabfällen gehören z. B.: Farben, Lacke, Lösungs-
mittel, Säuren, Laugen. Zweimal im Jahr werden solche Schadstoffe einge-
sammelt. Die Termine für die Fahrten sind den Abfallkalendern zu entneh-
men. 

Öffentliche Verkehrsflächen  

Illegale Abfallentsorgung 
Leider entsorgen viel zu viele Menschen ihren Müll am Straßenrand oder im 
Wald, obwohl eine ordentliche Müllentfernung so einfach ist. Illegale Ab-
fallentsorgung ist ein Problem, dass nicht nur die Umwelt belastet. Durch das 
digitale Beschwerdesystem oder einen Anruf beim Ordnungsamt können ille-
gale Müllentsorgungen schnell und unkompliziert gemeldet werden. Viel zu 
selten kann der „Übeltäter“ ausgemacht werden, wenn Sie also Beobachtun-
gen beim Müllentladen machen, notieren Sie das Kennzeichen, Fabrikat, 
Fahrzeugfarbe und andere Hinweise. Des Weiteren dient die legale Müllent-
sorgung im eigenen Hausmüll als Prävention vor Krankheiten, wie beispiels-
weise der afrikanischen Schweinepest, oder auch vorbeugend gegen Ratten. 

Verunreinigungen 
Das Verunreinigen von Verkehrsflächen durch z. B. Wegwerfen und Zurück-
lassen von Unrat ist untersagt. Auch ist das Beschmutzen, Bemalen, Besprü-
hen etc. von Verkehrsflächen, -schildern oder ähnliches verboten. 

Das Waschen von PKWs auf der Straße ist verboten, insbesondere das Reini-
gen oder Absprühen von Motoren oder sonstiger öliger Gegenstände. 

Informationen hierüber erhalten Sie auf der Homepage der Stadt Netphen, 
auf dem Abfuhrkalender oder bei der Stadt Netphen, Telefon: 02738 / 603 -
205 oder - 206. 
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II. Hunde 
Allgemeines zur Hundehaltung 

Hunde und andere Tiere dürfen auf Kinderspiel- und Bolzplätzen, Friedhöfen, 
Schulhöfen und in Badeanlagen nicht mitgeführt oder laufen gelassen wer-
den. Der Hundehalter bzw. die Aufsichtsperson hat dafür zu sorgen, dass der 
Hund Verkehrsflächen und Anlagen nicht verunreinigt. Verursachte Verunrei-
nigungen sind unverzüglich und schadlos zu beseitigen. Landwirtschaftliche 
Nutzflächen sind keine Hundetoilette; denn durch Hundekot kann Nutzvieh 
schwer erkranken. 
Im Übrigen sind Tiere so zu halten, dass die Mitmenschen nicht mehr als nur 
geringfügig durch Lärm belästigt werden (§§ 9 u.12 LImschG)! 

Erläuterungen zur Anmeldepflicht etc. 

Aufgrund des Landeshundegesetzes NRW sind alle Hunde so zu halten, zu 
führen und zu beaufsichtigen, dass von ihnen keine Gefahr für Leben oder 
Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht. 
Der Gesetzgeber unterscheidet zunächst zwischen verschiedenen Hundear-
ten, an deren Haltung unterschiedliche Voraussetzungen geknüpft sind:  

Sowie deren Kreuzungen untereinander und mit anderen Hunden, bei denen 
der Phänotyp einer der genannten Rassen deutlich hervortritt. 

Hundeart 1 (Gefährliche Hunde) 
1. Pitbull Terrier 
2. American Staffordshire Terrier 
3. Staffordshire Bullterrier 
4. Bullterrier 

Hundeart 2 (Hunde bestimmter Rassen) 
1. Alano 
2. American Bulldog 
3. Bullmastiff 
4. Mastiff 
5. Mastino Espanol 
6. Mastino Napoletano 
7. Fila Brasileiro 
8. Dogo Argentino 
9. Rottweiler 
10. Tosa Inu 
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Die Old English Bulldog ist ebenfalls dem Ordnungsamt anzuzeigen, da diese 
gemäß der Änderung der Verwaltungsvorschrift zum Landeshundegesetz 
NRW, welche sich auf das Urteil des Verwaltungs-gerichtes Köln im August 
2017 bezieht, als American Bulldog Mix und damit als Hund bestimmter Ras-
sen (nach § 10 LHundG) eingestuft wird. 

Hundeart 3 (Gefährliche Hunde aller Rassen) 
Gefährliche Hunde aller Rassen sind beispielsweise solche, 
- die mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität ausgebildet, gezüchtet  
oder gekreuzt worden sind; 
- die einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender Weise angesprun-
gen haben; 
- die einen anderen Hund durch Biss verletzt haben, ohne selbst angegriffen 
worden zu sein. 

Hundeart 4 (Große Hunde) 
Alle Hunde, die ausgewachsen eine Widerristhöhe von mindestens 40 cm o-
der aber ein Gewicht von mindestens 20 kg erreichen. 

Hundeart 5 
Alle übrigen Hunde. 

Anzeigepflicht 
Die Hunde der Hundearten 1 bis 4 sind der Stadt ordnungsbehördlich anzu-
zeigen. Dabei sind Rasse, Gewicht, Größe, Alter, Fellfarbe und Chipnummer 
mit anzugeben. Ein Vordruck kann angefordert werden. 
Alle Hunde sind bei der Stadtverwaltung zur Hundesteuer anzumelden. 

Anleingebot 
Hunde der Hundearten 1, 2 und 3 sind außerhalb befriedeter Grundstücke an 
der Leine zu führen, auch im Außenbereich. Für andere Hunde gilt diese weit 
reichende Anleinpflicht nicht. Große Hunde (Hundeart 4) sind aber innerhalb  
im Zusammenhang bebauter Ortsteile auf öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen und die übrigen Hunde (Hundeart 5) in Bereichen (z. B. Geschäftsstra-
ßen) und bei Veranstaltungen mit erhöhtem Publikumsverkehr sowie in 
öffentlichen Park- und Grünanlagen angeleint zu führen. 
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Aus § 2 Abs. 3 Satz 1 Landesforstgesetzes NRW ergibt sich die Befugnis, Hun-
de auf Waldwegen unangeleint laufen zu lassen (sofern dieser sich nicht aus 
dem Einflussbereich seines Herrn entfernt und dessen Kommandos befolgt!), 
soweit in anderen Rechtsvorschriften keine abweichenden Regelungen ge-
troffen sind. In § 52 Abs. 2 Punkt 5 Landesnaturschutzgesetz ist es verboten, 
Hunde während der Brut- und Setzzeit vom 1. März bis zum 31. Juli unange-
leint zu führen. Für die Hundearten 1 bis 3 gilt die Anleinpflicht auch auf allen 
Waldwegen; eine Befreiung für die Hunde der Arten 1 oder 2 kann auf Antrag 
von der Ordnungsbehörde erteilt werden.  

Maulkorbzwang 
Hunde der Hundearten 1, 2 und 3 müssen außerhalb befriedeter Grundstücke 
immer einen Maulkorb tragen. Ausnahmen für die Hundearten 1 oder 2 sind 
möglich; Antragstellung bei der Ordnungsbehörde. 

Sachkundenachweis 
Jeder Hundehalter der Hundearten 1 – 4 hat grundsätzlich seine Kenntnisse 
und Fähigkeiten durch eine amtstierärztliche Bescheinigung nachzuweisen. 
Für die Hundearten 2 und 4 sind hierzu auch anerkannte Sachverständige be-
fugt, für die Hundeart 4 darüber hinaus auch von den Tierärztekammern be-
nannte Tierärztinnen und Tierärzte. Ausnahmen für die Hundeart 4 sind mög-
lich (Nachweis einer 3-jährigen Hundehaltung ohne Beanstandungen). 

Führungszeugnis 
Zum Nachweis seiner Zuverlässigkeit ist von jedem Hundehalter der Hundear-
ten 1 – 3 ein Führungszeugnis vorzulegen. 

Haftpflichtversicherung 
Für jeden Hund der Hundearten 1 – 4 muss der Abschluss einer Haftpflicht-
versicherung nachgewiesen werden. 
Mindestdeckungssummen: 500.000 € für Personenschäden und 250.000 € für 
sonstige Schäden 

Mikrochip 
Jeder Hund der Hundearten 1 – 4 ist dauerhaft auf Kosten des Halters per 
Mikrochip vom Tierarzt zu kennzeichnen. 
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Erlaubnispflicht 
Für das Halten von Hunden der Hundearten 1, 2 und 3 muss eine ordnungs-
behördliche Erlaubnis schriftlich beantragt werden. 

Hinweise: 
1. Erlaubniserteilung nur, wenn ein besonderes Interesse an der Haltung 
nachgewiesen wird. 
2. Die Zucht von Hunden der Hundearten 1 und 3 ist verboten (Hundeart 1 
nach Bundesrecht). 
3. Ein Führungszeugnis von Haltern der Hundeart 4 ist auf Verlangen des Be-
reiches Ordnung beizubringen. 
4. Ein Verzicht auf den Sachkundenachweis ist bei mehr als 3-jähriger unbe-
anstandeter Hundehaltung möglich. 

Verunreinigungen durch Hundekot 

Hundehalter und Personen, die Hunde ausführen, sind verpflichtet, Hinterlas-
senschaften ihres Hundes auf öffentlichen Flächen und Grünanlagen zu besei-
tigen. Es sollte selbstverständlich sein, dass auch der Haufen von privaten 
Flächen entsorgt wird. Dafür sind geeignete Behältnisse wie z. B. Plastiktüten 
mitzuführen. Diese sind dann in Müllbehältern zu entsorgen und nicht in der 
Umwelt liegen zu lassen.  

H
undeart 

Anleingebot 

M
aulkorbzw

ang 

Anzeigepflicht 

Sachkundenachw
eis 

Führungszeugnis 

H
aft

pflichtversicherung 

M
ikrochip 

Erlaubnis 

Hundeart 1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja (1.+2.) 

Hundeart 2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja Ja 

Hundeart 3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja (1.+2.) 

Hundeart 4 Ja Nein Ja Ja (4.) s. Hinweis (3.) Ja Ja Nein 

Hundeart 5 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
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Der Abbau eines Kotbeutels kann bis zu 500 Jahre andauern und verursacht 
Mikroplastikteile, die beispielsweise durch das Grundwasser in unseren Kör-
per gelangen können. 

Hundegebell 

Hunde sind so zu halten, dass die Mitmenschen nicht mehr als nur geringfü-
gig durch Lärm belästigt werden. Bei anhaltenden Lärmbelästigungen ist es 
möglich, sich privatrechtlich zur Wehr zu setzen oder dies dem Fachbereich 
Ordnung zu melden.  

Weitergehende Informationen erhalten Sie unter folgender Tel.-Nr.: 
02738 / 603 - 132. 
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III. Lärm 
Sonn- und Feiertagsruhe 

An Sonn- und Feiertagen sind in der Regel öffentlich bemerkbare Arbeiten 
und solche Arbeiten, die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, 
nicht erlaubt. D. h., Arbeiten an der Gebäudefassade sind z. B. nicht zulässig. 
Renovierungsarbeiten in der Wohnung, die zu keinen Belästigungen in der 
Nachbarschaft führen, können aber durchgeführt werden. 

Mittagsruhe 

In Netphen gibt es keine durch ordnungsbehördliche Verordnung festgesetz-
te „Mittagsruhe“. Das bedeutet, auch während der Mittagszeit darf ge-
dämpfter Lärm verursacht werden, allerdings sind die zulässigen Grenzwerte 
einzuhalten. Viele Menschen legen jedoch Wert auf eine Mittagsruhe. Aus 
Rücksichtnahme sollten daher grundsätzlich akustisch wahrzunehmende Tä-
tigkeiten während der Mittagszeit unterbleiben. 

Nachtruhe 

Die Nachtruhe gilt von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr. In dieser Zeit sind alle Betäti-
gungen verboten, die geeignet sind, die Nachtruhe zu stören. Ausnahmen 
sind in begründeten Einzelfällen möglich und müssen beim Ordnungsamt be-
antragt werden. 

Baustellenlärm 

Lärmintensive Arbeiten dürfen in der Regel nur am Tag, zwischen 7.00 Uhr 
und 20.00 Uhr, durchgeführt werden. In einem Wohngebiet werden höhere 
Anforderungen an den Lärmschutz gestellt als in einem Misch- oder Gewer-
begebiet. 
In der Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm ist die Nachtzeit ab 
20.00 Uhr bis 07.00 Uhr festgesetzt. Dadurch gilt für Baustellen eine andere 
Zeitspanne als diejenige nach dem Landesimmissionsschutzgesetz für allge-
meine Lärmbelastungen. 
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Laubsauger und Laubbläser 

Der Betrieb ist nur an Werktagen erlaubt; in reinen und allgemeinen Wohn-
gebieten in der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 17.00 
Uhr; ansonsten von 07.00 bis 20.00 Uhr. Auf einen Laubbläser und/oder 
Laubsauger lässt sich gut verzichten, vor allem aus ökologischen Gründen. 
Laub kann unter Bäumen und Sträuchern als Nährstofflieferant und zum Bo-
denschutz belassen werden. Auf Rasenflächen ist der Rechen und auf Wegen 
sind Besen und Schaufel das umweltverträglichste Gerät. 

Rasenmäher 

Nach den Festsetzungen der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung 
ist der Einsatz in reinen und allgemeinen Wohngebieten an Werktagen in der 
Zeit zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr erlaubt. 

Motoren von Kraftfahrzeugen oder Krafträdern 

Es ist verboten, Verbrennungsmotoren unnötig, d. h. ohne Nutzung der Mo-
torkraft, laufen zu lassen. Hierunter fällt z. B. das Warm-Laufen-Lassen im 
Stand zum Enteisen der Scheiben. 

Private Feiern 

Feste und Feiern, z. B. Familienfeiern, Gartenfeste, Studentenfeiern, Vereins-
feste etc. sind im Freien oder in nicht geschlossenen Räumen bis 22.00 Uhr 
zulässig, danach nur, soweit hierdurch nicht die Nachbarschaft belästigt wird. 

Spielende Kinder 

Von spielenden Kindern erzeugter Lärm ist grundsätzlich hinzunehmen. 
Die geltenden Immissionsrichtwerte können daher nicht unmittelbar auf den 
in Kindergärten oder von Kindern beim Spielen verursachten Lärm angewen-
det werden. 
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Musikanlagen 

Bei übermäßiger Musikbeschallung der Nachbarschaft, z. B. von einer Stereo-
anlage aus einer Nachbarwohnung, kann es sich um eine unzulässige Lärmbe-
lästigung handeln. Sollte der Verursacher oder die Verursacherin nicht ein-
sichtig sein, kann die Polizei, bzw. der Fachbereich Ordnung, zu Hilfe gerufen 
werden. 

Altglascontainer 

Beim Glaseinwurf muss u. a. auch der Lärmschutz beachtet werden. Die auf 
den Containern angegebenen Einwurfzeiten von 07.00 Uhr bis 20.30 Uhr an 
Werktagen sind daher einzuhalten. Lärmbelästigungen beim Befüllen der 
Container sind so weit wie möglich zu vermeiden. 
Leere Honiggläser bitte an den IMKER zurückgeben, ansonsten nur gereinigt 
in den Container werfen, um gefährlichen Bienenseuchen vorzubeugen! 

Weitergehende Informationen erhalten Sie beim Ordnungsamt unter fol-
genden Tel.-Nr.: 02738 / 603 - 130 oder - 131 oder - 132 oder beim Ab-
fallservice unter den Durchwahlen -205 oder -206. 
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IV. Luft 
Lagerfeuer 

Abfälle dürfen nicht verbrannt werden. Es darf daher in der Regel nur natur-
belassenes stückiges Holz (Holzscheite) verbrannt werden! Bei einem 
„Lagerfeuer“ dürfen für die Nachbarn keine Rauchbelästigungen entstehen, 
außerdem muss auf den Brandschutz geachtet werden. Offene Feuerstätten/
Lagerfeuer dürfen nur betrieben werden, wenn keine Brandgefahr entsteht 
und wenn diese ständig beaufsichtigt werden. 

Grillen 

Das beliebte übliche Grillen ist auf Hausgrundstücken zulässig, wenn es nur 
gelegentlich durchgeführt und zeitlich beschränkt ist. Hierbei sollte darauf 
geachtet werden, dass Nachbarn nicht belästigt werden. 
Nach der Rechtsprechung muss im Allgemeinen um 22.00 Uhr Schluss sein 
mit der Grillparty. Ab diesem Zeitpunkt gilt das Gebot der Nachtruhe. 

Gartenabfälle verbrennen 

Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist grundsätzlich nicht zulässig. 
Ausnahmen gelten unter gewissen Voraussetzungen für landwirtschaftliche 
Betriebe und die Forstwirtschaft. Pflanzliche Abfälle sollen möglichst auf dem 
jeweiligen Grundstück verwertet werden, z. B. durch Kompostierung oder 
Aufbringen von Häckselgut. 
Brauchtumsfeuer (Osterfeuer/Martinsfeuer) dürfen noch abgebrannt wer-
den. Vorab ist der Fachbereich Ordnung zu informieren. 

Heizen mit Holz 

Richtig verwendet, ist Holz ein umweltgerechter Brennstoff. 
Es ist recht einfach, Ihre Holzfeuerung so zu betreiben, dass Sie Klima und 
Gesundheit nicht unnötig belasten. 
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Vier Dinge sind dazu nötig: 
· eine emissionsarme und effiziente Feuerstätte; 
· ein geeigneter, trockener Brennstoff, der richtig gelagert ist; 
· der richtige Umgang mit der Anlage sowie 
· die regelmäßige Wartung und Überwachung der Anlage durch Fachleute. 

Langanhaltende Trockenheit 
Insbesondere bei lang anhaltender, trockenheißer Witterung wird auf die be-
stehenden Regelungen zum Verbot von Feuerstellen im Wald hingewiesen. 
Das Landesforstgesetz NRW sieht ein ganzjähriges Verbot von offenem Feuer 
vor. Auch das Rauchen im Wald ist, vom 01. März bis 31. Oktober jeden Jah-
res, untersagt. 
Außerdem sollten Sie nicht mit Fahrzeugen auf Vegetationsflächen parken, da 
der heiße Auspuff das ausgetrocknete Gras und Pflanzenreste entzünden 
kann! 
Geben Sie Abfälle nur in dafür vorgesehene Entsorgungsbehälter, da Glas z. B. 
wie ein Brennglas wirken kann! 

Gülle 
Da die Vegetation für einen gewissen Zeitraum im Jahr ruht, haben die Pflan-
zen in dieser Zeit auch keinen Nährstoffbedarf. Der Gesetzgeber hat deshalb 
eine „Sperrfrist“ für Ackerland und Grünland bestimmt, in dessen Zeiträumen 
Gülle auf keinen Fall ausgebracht werden darf. 
In folgenden Zeiträumen darf der Landwirt keine Gülle ausbringen: 
· Ackerland: ab der Ernte der letzten Hauptfrucht bis 31. Januar  
· Grünland: bei einer Aussaat bis zum 15. Mai in der Zeit vom 1. November 

bis 31. Januar  
· Bei komplett durchgefrorenem Boden, der auch nicht auftaut, sowie 

durchgehender Schneedecke 
Im Herbst dürfen gedüngt werden: 
· Zwischenfrüchte, 
· Winterraps, 
· Feldfutter, 
die bis zum 15. September ausgesät wurden und 
· Wintergerste nach Getreide, 
die bis zum 1. Oktober ausgesät wurden. Diese Düngung darf nur bis zum 
1. Oktober aufgebracht werden. 
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V. Pflanzen 
Laubfall 

Von den Gerichten werden in der Regel Laub, Blüten und Nadeln von Nach-
bars Bäumen, die dem eigenen Grundstück von benachbarten Bäumen zuge-
führt werden, nicht als wesentliche Grundstücksbeeinträchtigung angesehen. 
Ein (privatrechtlicher) Abwehranspruch ist daher im Normalfall nicht gege-
ben. 

Anpflanzungen an der Grundstücksgrenze 

Abstandsregeln sind im Nachbarschaftsgesetz für Bäume, Sträucher und He-
cken festgelegt. 
In der Anlage III „Was Sie über Rechtsprobleme an der Gartengrenze wissen 
sollten“ ist hierzu näheres ausgeführt. 
Zweige, die über die Grundstücksgrenze ragen, dürfen an der Grenze abge-
schnitten werden, wenn hierdurch die Grundstücksnutzung beeinträchtigt 
wird. Dem Nachbarn ist allerdings erst eine angemessene Frist zu setzen, da-
mit dieser die Zweige selbst zurückschneiden kann. Die Wachstumsphase und 
die Obsterntezeit müssen dabei berücksichtigt werden. 

Anpflanzungen an Straßen 

Hecken und ähnliche Einfriedungen dürfen nicht in die Verkehrsflächen hin-
einragen. 
Bäume und Hecken müssen so zurück geschnitten werden, dass die Sicht an 
Straßenkreuzungen und in Straßenkurven nicht behindert wird. 
Über Fußgängerbereichen, Bürgersteigen, Geh- und Radwegen müssen Bäu-
me, Äste und Zweige mindestens 2,50 m, über Fahrbahnen und Parkplätzen 5 
m vom Erdboden entfernt sein, damit der Straßen-, Fußgänger-und Rad-
fahrerverkehr nicht behindert wird. 
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Riesen-Bärenklau  

Der Riesen-Bärenklau, auch Herkulesstaude genannt, ist eine der problema-
tischsten Pflanzen in Nordrhein-Westfalen. Die bis zu fünf Meter hohe Pflanze 
mit dem bis zu zehn Zentimeter dicken Stängel ist nicht zu übersehen. Die 
weißen Blüten sind in üppigen Dolden vereint und locken Schmetterlinge, Bie-
nen und andere Insekten an.  
Das gefährliche an der Pflanze ist deren Gift, welches in allen Teilen enthalten 
ist. Bei Hautkontakt ruft der Saft unter Lichteinwirkung stärke Rötungen bis 
hin zu Hautverbrennungen und Blasen hervor. Nicht nur Menschen sondern 
auch Tiere können durch den Saft Verbrennungen erleiden.  
Durch das schnelle Wachstum der Pflanze breitet sie sich sehr schnell aus und 
nimmt große Flächen ein. Damit verdrängt sie viele heimische Pflanzen und 
somit auch Tiere, die von der heimischen Flora abhängig sind. 
Um dies zu verhindern, ist die Sichtung eines Riesen-Bärenklaus sofort der 
Stadtverwaltung zu melden, um diese vernichten zu können. Damit schützen 
Sie sich und Ihre Familie nicht nur selbst sondern  Sie verhindern auch eine 
Ausbreitung der gefährlichen Pflanze, die die heimische Pflanzen- und Tier-
welt verdrängt. 

Weitergehende Informationen erhalten Sie unter folgenden Tel.-Nr.: 
02738 / 603 - 130 oder - 131 oder - 132. 
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 VI. Tiere 

Ungeziefer, Ratten und Insekten (Wespen und Bienen) 

Besonders Sichtungen von Ratten und Wespennester, führen oft zu Verunsi-
cherung. Einzelne Tiere sind grundsätzlich unproblematisch.  

Sollten vermehrt Ratten gesichtet werden, teilen Sie dies bitte der Stadtver-
waltung mit. Insbesondere wo die Tiere gesichtet wurden, ob ggfls. Nester 
festgestellt wurden und woher diese kommen. Nur so kann eine gezielte Be-
kämpfung eingeleitet werden. 

Werden die Tiere von beispielsweise Unrat aus einem Privatgrundstück ange-
lockt, so ist der Besitzer verpflichtet diese Gefahr zu beseitigen. 

Bei Wespen ist zu beachten, dass es mehrere Wespenarten in Deutschland 
gibt, nicht alle leben in Staaten, interessieren sich für die heimische Kuchen-
tafel oder bauen große Nester. Einige Wespenarten sind sogar gesetzlich ge-
schützt. Wenn ein Wespennest eine Gefahr darstellt, ist hier die untere Na-
turschutzbehörde der Kreisverwaltung zu beteiligen. Diese wird im Einzelfall 
einer Beseitigung zustimmen. Wespennester sollten nur von ausgebildetem 
Personal beseitigt werden. 

Die Naturschutzbehörde ist telefonisch unter 0271 / 333 - 1839 oder per     
E-Mail an unb@siegen-wittgenstein.de erreichbar. 

Im Sommerhalbjahr kommt es in Einzelfällen vor, dass Bienenvölker schwär-
men. Dies ist ein natürlicher und in der Regel ungefährlicher Vorgang. Sollten 
sie einen Bienenschwarm feststellen, wenden Sie sich an die Stadtverwaltung 
oder einen Imker. 

Schlangen 

In Südwestfalen kommen lediglich wenige und außerdem ungiftige Schlan-
genarten vor (Ringelnatter/Schlingnatter). Alle vorkommenden Arten, sind 
harmlos und gesetzlich geschützt. Oftmals werden Schlangen fälschlicher-
weise als Kreuzotter identifiziert; diese kommt bei uns nicht vor! Bitte lassen 
Sie gesichtete Schlangen in Ruhe. Sichtungen können, zum Zwecke der Kata-
logisierung, der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein, in Kreuztal, gemel-
det werden. Zur genauen Identifizierung, können Sie dort auch ein Foto Ihrer 
Sichtung einsenden.   
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VII. Straßenanliegerpflichten 
Straßen- und Gehwegreinigung 

Als Grundstückseigentümer ist man verpflichtet, den an das Grundstück an-
grenzenden Bürgersteig oder bei Gemeindestraßen auch die Fahrbahn zu rei-
nigen. Auch aus dem Oberflächenbelag sprießende Pflanzen sind zu entfer-
nen, da Rutschgefahr entsteht (Moosbesatz, fest verwurzelte Wildkräuter). 

Unkrautvernichtungsmittel kommen für die Beseitigung von Pflanzen auf dem 
Gehweg nicht in Frage. Die Benutzung ist durch das Pflanzenschutzgesetz ver-
boten, weil die Grundwasserqualität beeinträchtigt werden kann und eine 
Gesundheitsgefährdung vor allem für Kinder möglich ist. Die Beseitigung von 
nicht gewünschtem Pflanzenwuchs durch mechanische Arbeit ist umwelt-
schonender. Die Säuberung ist bis spätestens 19.00 Uhr am letzten Werktag 
jeder Woche vorzunehmen. 

Winterdienst 

Zum Winterdienst sind alle Eigentümer der an eine Straße angrenzenden und 
durch sie erschlossenen Grundstücke verpflichtet. Gehwege sind dabei in ei-
ner für Fußgänger ausreichenden Breite (1,00m) von Schnee und Eis freizu-
halten. Auf Straßen ohne Gehweg ist ein Streifen von 50 cm auf der Fahrbahn 
zu räumen und eisfrei zu halten. 

In der Zeit von 7.00 Uhr (an Sonn- und Feiertagen 8.00 Uhr) bis 19.30 Uhr 
sind Schnee und entstandene Glätte unverzüglich nach Beendigung des 
Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen. Sollten Sie verhin-
dert sein, müssen Sie sich im Vorfeld um eine Vertretung kümmern. 

Durch einen zwischen Gehweg und dem eigenen Grundstück befindlichen 
Grünstreifen (sog. Straßenbegleitgrün) ist der Grundstückseigentümer vom 
Winterdienst nicht befreit. 
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Anlage I 

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

im Gebiet der Stadt Netphen vom 08. Mai 2003 

Inhaltsübersicht 

§ 1     Begriffsbestimmungen 

§ 2     Allgemeine Verhaltenspflicht 

§ 3     Schutz- und Ordnungspflichten auf Verkehrsflächen und in Anlagen 

§ 4     Verunreinigungsverbot 

§ 5     Abfallbehälter / Sammelbehälter 

§ 6     Einfriedungen und Bäume 

§ 7     Hunde 

§ 8     Kinderspiel- und Bolzplätze 

§ 9     Hausnummern 

§ 10  Öffentliche Hinweisschilder 

§ 11  Ausnahmen vom Verbot ruhestörender Betätigung während der Nachtzeit 

§ 12  Erlaubnisse, Ausnahmen 

§ 13  Ordnungswidrigkeiten 

§ 14  Inkrafttreten, Aufheben von Vorschriften 
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Präambel 
Aufgrund der §§ 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1; 31 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NW S. 528 / SGV NW 
2060) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.1994 (GV NW S. 1115) und 
des § 9 Abs. 3 des Gesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräu-
schen und ähnlichen Umwelteinwirkungen – Landes-Immissionsschutzgesetz 
(LImschG) – in der Fassung vom 18.03.1975 (GV NW S. 232/SGV NW 7129), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.1993 (GV NW S. 987) wird von der 
Stadt Netphen als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der 
Stadt Netphen vom 08. Mai 2003 für das Gebiet der Stadt Netphen folgende 
Verordnung erlassen: 

§ 1 Begriffsbestimmungen 
(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. 

Zu den Verkehrsflächen gehören insbesondere Straßen, Wege, Parkflächen, 
Rad- und Gehwege, Plätze, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschun-
gen, Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführungen, Treppen und Rampen vor 
der Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht eingefriedet sind. 

(2) Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigen-
tumsverhältnisse insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfü-
gung stehenden oder bestimmungsgemäß zugänglichen 

1. Grün- und Freizeitanlagen, Wälder, Friedhöfe sowie Uferzonen; 

2. Ruhebänke, Kinderspiel- und Bolzplätze, Sporteinrichtungen, Fernspre-
cheinrichtungen, Wetterschutz- und ähnliche Einrichtungen; 

3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Kunstge-
genstände, Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-, Versor-
gungs-, Kanalisations-, Entwässerungs-, Katastrophenschutz- und Baustel-
leneinrichtungen sowie Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Licht-
zeichenanlagen und Hinweisschilder. 



 

 

 25 23 

§ 2 Allgemeine Verhaltenspflicht 
(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen hat sich jeder so zu verhalten, dass 
andere nicht gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen un-
vermeidbar behindert werden. Die Benutzung der Verkehrsflächen und Anla-
gen darf nicht vereitelt oder beschränkt werden. 

(2) Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin enthaltenen Verhal-
tenspflichten und Benutzungsgebote nicht der Regelung des Verkehrs im Sin-
ne der Straßenverkehrsordnung auf Verkehrsflächen und in Anlagen dienen. 
Insoweit ist § 1 Abs. 2 StVO einschlägig. 

§ 3 Schutz- und Ordnungspflichten auf Verkehrsflächen und in Anlagen 
(1) Anlagen und Verkehrsflächen dürfen nur ihrer Zweckbestimmung entspre-
chend auf schonende Art und Weise genutzt werden. Nutzungseinschränkun-
gen auf Hinweistafeln sind zu beachten. 

(2) Es ist insbesondere untersagt 

1. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Sträucher und Pflan-
zen aus dem Boden zu entfernen, zu beschädigen oder Teile davon abzu-
schneiden, abzubrechen, umzuknicken oder sonst wie zu verändern; 

2. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Bänke, Tische, Ein-
friedungen, Spielgeräte, Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder 
und andere Einrichtungen zu entfernen, zu versetzen, zu beschädigen, 
oder anders als bestimmungsgemäß zu nutzen; 

3. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen andere zu provozieren oder 
als Folgeerscheinung von Rauschmittelgenuss, z. B. übermäßigem Alko-
holkonsum, durch unangepasstes Verhalten die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung zu gefährden; 

4. in den Anlagen zu übernachten, Feuer anzulegen oder zu grillen; 

5. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen in aggressiver Form zu betteln; 

6. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen, insbesondere auf Grünflächen 
Gegenstände abzustellen oder Materialien zu lagern; 
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7. in den Anlagen Zelte, Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Verkaufswagen, Anhä-
nger, Auflieger sowie nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge ab- oder auf-
zustellen; auf Verkehrsflächen gilt dies für betriebsbereite Wohnmobile, 
Wohnwagen, Verkaufswagen, Anhänger und Auflieger bei einem Ab- /
Aufstellen von mehr als zwei Wochen; 

8. Anlagen und deren Wege mit Fahrzeugen außer auf den dafür ausgewiese-
nen Wegen zu befahren. Dies gilt nicht für Unterhaltungs- und Notstandsar-
beiten; 

9. Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Sicherung von Verkehrsflächen 
und Anlagen unbefugt zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern so-
wie Sperrvorrichtungen zu überwinden; 

10. Hydranten, Straßenrinnen und Einflussöffnungen oder Straßenkanäle zu 
verdecken oder ihre Gebrauchsfähigkeiten sonst wie zu beeinträchtigen; 

11. gewerbliche Betätigungen, die einer Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 GewO be-
dürfen, vor öffentlichen Gebäuden, insbesondere Kirchen, Schulen und Fried-
höfen im Einzugsbereich von Ein- und Ausgängen auszuüben; die Vorschriften 
des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen und die aufgrund die-
ses Gesetzes ergangenen Satzungen bleiben hiervon unberührt; 

12. auf Verkehrsflächen und in Anlagen Flugblätter, Druckschriften, Hand-
zettel, Geschäftsempfehlungen, Veranstaltungshinweise und sonstiges Wer-
bematerial zu verteilen oder anzubringen. Das Anbringungsverbot gilt insbe-
sondere für Bäume, Haltestellen und Wartehäuschen, Strom- und Ampel-
schaltkästen, Lichtmasten, Signalanlagen, Verkehrszeichen und sonstige Ver-
kehrseinrichtungen, Abfallbehälter und Sammelcontainer und sonstige für 
diese Zwecke nicht bestimmten Gegenstände und Einrichtungen sowie für 
die im Angrenzungsbereich zu den Verkehrsflächen und Anlagen gelegenen 
Einfriedungen, Hauswände und sonstigen Einrichtungen und Gegenstände. 
Zugelassene Werbeflächen dürfen ebenfalls nicht durch überkleben, überma-
len oder in sonstiger Art und Weise überdeckt werden. 
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(3) Zu jeder über den Gemeingebrauch hinausgehenden Benutzung bedarf es 
einer Erlaubnis. 

§ 4 Verunreinigungsverbot 
(1) Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und Anlagen ist untersagt. Un-
zulässig ist insbesondere 

a) das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat wie z. B. Lebensmittelres-
ten, Papier, Glas, Blechdosen oder sonstiger Verpackungsmaterialien; 

b) das Beschmutzen, Bemalen, Beschriften, Besprühen, Bekleben und 
Verunstalten von Verkehrsflächen, Verkehrs- und öffentlichen Hinweis-
schildern, Wartehäuschen, Lichtmasten, Signalanlagen, Ruhebänken, 
Spielgeräten und anderen Einrichtungen und Anlagen; 

c) das Waschen von Kraftfahrzeugen und anderen Gegenständen, insbe-
sondere das Reinigen oder Absprühen von Motoren, der Unterseite von 
Kraftfahrzeugen oder sonstiger öliger Gegenstände sowie die Durchfüh-
rung eines Ölwechsels; 

d) das Ablassen und die Einleitung von Öl, Altöl, Benzin, Benzol oder 
sonstigen flüssigen, schlammigen und/oder feuergefährlichen Stoffen auf 
die Straße oder in die Kanalisation. Gleiches gilt für das Ab- oder Einlas-
sen von Säuren, säurehaltigen oder giftigen Flüssigkeiten. Falls derartige 
Stoffe durch Unfall oder aus einem anderen Grunde auslaufen, hat der 
Verursacher alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eindrin-
gen dieser Stoffe in das Grundwasser oder in die Kanalisation zu verhin-
dern. Dem städtischen Ordnungsamt bzw. der Polizei ist zudem sofort 
Mitteilung zu machen. 

(2) Wer auf Verkehrsflächen oder in Anlagen Tiere - insbesondere Pferde und 
Hunde - mit sich führt, hat die durch die Tiere verursachten Verunreinigun-
gen unverzüglich und schadlos zu beseitigen. 

(3) Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen – auch 
in Ausübung eines Rechts oder einer Befugnis – verunreinigt oder verunreini-
gen lassen, so muss er unverzüglich für die Beseitigung dieses Zustandes  

 

 

 26 

sorgen. Insbesondere haben diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr  
anbieten, Abfallbehälter aufzustellen und darüber hinaus in einem Umkreis 
von 30 m die Rückstände einzusammeln. 

(4) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung für nicht in § 32 StVO genann-
te Verunreinigungstatbestände. 

§ 5 Abfallbehälter / Sammelbehälter 
(1)Im Haushalt oder in Gewerbebetrieben angefallener Müll darf nicht in Ab-
fallbehälter gefüllt werden, die auf Verkehrsflächen oder in Anlagen aufge-
stellt sind. 

(2) Das Einbringen von gewerblichem Recyclingmüll in Sammelbehälter, die in 
Anlagen oder auf Verkehrsflächen aufgestellt sind, ist verboten. 

(3) Das Abstellen von Dosen, Glas, Papier, Sperrmüll oder dergleichen im Um-
feld von Recyclingcontainern ist verboten. 

(4) Die gefüllten Abfallbehälter dürfen frühestens am Abend vor dem Abfuhr-
tag bereitgestellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass eine Störung der 
öffentlichen Ordnung ausgeschlossen ist. Nach der Entleerung sind die Müll-
behälter unverzüglich von der Straße zu entfernen. Es ist verboten, explosive, 
feuergefährliche oder giftige Stoffe in die Abfallbehälter einzufüllen. Die für 
die Sperrgutabfuhr bereitgestellten Gegenstände sind so zu verpacken, dass 
eine Behinderung des Verkehrs und eine Verunreinigung der Straße ausge-
schlossen ist. Nicht von der Sperrgutabfuhr mitgenommene Gegenstände 
müssen umgehend, spätestens jedoch bis zum Einbruch der Dunkelheit, von 
der Straße entfernt werden. 

(5) Verunreinigungen durch nicht abgeholte Haushaltsabfälle, sperrige Abfäl-
le, Altstoffe und Gartenabfälle sind vom Bereitsteller unverzüglich und schad-
los zu beseitigen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreini-
gungen nicht der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO 
nicht anwendbar ist. 
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§ 6 Einfriedungen und Bäume 
(1) Einfriedungen, Büsche und Hecken dürfen nicht so in die Verkehrsfläche 
hineinragen, dass sie die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. 
Grundsätzlich müssen Äste und Zweige über Gehwegen mindestens 2,50 m 
und über Fahrbahnen mindestens 5 m vom Erdboden entfernt sein. 

(2) Einfriedungen an Straßenkreuzungen und Kurven sind nach Art und Höhe 
so zu gestalten, dass die Verkehrsübersicht gewährleistet ist. 

§ 7 Hunde 
(1) Entsprechend den Regelungen im Landeshundegesetz (LHundG) müssen 

a) beispielsweise in Bereichen mit erhöhtem Publikumsverkehr 
(Fußgänger-zonen, Haupteinkaufsbereiche u. ä.) oder in öffentlichen um-
friedeten Park- und Grünanlagen gem. § 2 Abs. 2 LHundG alle Hunde, 

b) innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile gem. § 11 Abs. 6 
LHundG große Hunde und 

c) überall außerhalb befriedeten Besitztums als gefährlich eingestufte 
Hunde gem. § 5 Abs. 2 LHundG angeleint  

ausgeführt werden. 

(2) Hunde - mit Ausnahme von Blindenführhunden - dürfen nicht auf Kinder-
spiel- und Bolzplätzen, Schulhöfen sowie in Friedhofs- und Badeanlagen mit-
geführt werden. 

§ 8 Kinderspiel- und Bolzplätze 
(1) Kinderspielplätze dienen nur der Benutzung durch Kinder bis 12 Jahre. 

(2) Bolzplätze dürfen von Jugendlichen bis zur Vollendung des 16. Lebensjah-
res benutzt werden. 

(3) Das Befahren der Spiel- und Bolzplätze mit motorbetriebenen Fahrzeugen 
(außer Krankenfahrstühlen) oder Fahrrädern ist nicht gestattet. 
Ferner ist der Genuss/Gebrauch von berauschenden Mitteln sowie das Ab-
spielen von Geräten, die der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe dienen 
(elektrische Schallinstrumente) untersagt. 
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(4) Der Aufenthalt auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen ist nur tagsüber bis 
zum Einbruch der Dunkelheit, längstens bis 20.00 Uhr, erlaubt. 

§ 9 Hausnummern 
(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer/in oder Nutzungsberechtigten auf eigene 
Kosten mit der dem Grundstück zugeteilten Hausnummer zu versehen; die 
Hausnummer muss von der Straße erkennbar sein und lesbar gehalten wer-
den. 

(2) Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Haupteingang deutlich sicht-
bar anzubringen. Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie 
an der zur Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung des Grundstücks, 
und zwar an der dem Haupteingang zunächst liegenden Hauswand anzubrin-
gen. Ist ein Vorgarten vorhanden, der das Wohngebäude zur Straße hin ver-
deckt oder die Hausnummer nicht erkennen lässt, so ist sie an der Einfrie-
dung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür zu befestigen, ggf. separat 
anzubringen. 

(3) Bei Umnummerierungen darf das bisherige Hausnummernschild während 
einer Übergangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. 

(4) Es ist mit roter Farbe so durchzustreichen, dass die alte Nummer noch 
deutlich lesbar bleibt. 

§ 10 Öffentliche Hinweisschilder 
(1) Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, sonstige dinglich Be-
rechtigte, Nießbraucher und Besitzer/innen müssen dulden, dass Zeichen, 
Aufschriften und sonstige Einrichtungen, wie beispielsweise Straßenschilder, 
Hinweisschilder für Gas-, Elektrizitäts-, Wasserleitungen und andere öffentli-
che Einrichtungen an den Gebäuden und Einfriedungen oder sonst wie auf 
den Grundstücken angebracht, verändert oder ausgebessert werden, wenn 
dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Der/
die Betroffene ist vorher zu benachrichtigen. 

(2) Es ist untersagt die in Absatz 1 genannten Zeichen, Aufschriften und sons-
tigen Einrichtungen zu beseitigen, zu verändern oder zu verdecken. 



 

 

 31 29 

§ 11 Ausnahmen vom Verbot ruhestörender Betätigung während der 
Nachtzeit 
(1) Vom Verbot der Betätigungen, die die Nachtruhe (22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr) zu stören geeignet sind, werden gemäß § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 4 LIm-
schG folgende Ausnahmen zugelassen: 

1. Für die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar bis 02.00 Uhr 

2. Für die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai bis 01.00 Uhr 

3. Für die Schützenfeste, Dorffeste und traditionellen Heimatfeste 
(Volksfeste) bis 02.00 Uhr 

(2) Die Ausnahmen unter 3. sind auf den jeweiligen Festplatz oder Veranstal-
tungsort beschränkt. 

(3) Weitergehende Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen möglich. 

§ 12 Erlaubnisse, Ausnahmen 
Die örtliche Ordnungsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von den Bestim-
mungen dieser Verordnung zulassen, wenn die Interessen des Antragstellers/
der Antragstellerin die durch die Verordnung geschützten öffentlichen und 
privaten Interessen im Einzelfall nicht nur geringfügig überwiegen. 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. die allgemeine Verhaltenspflicht gem. § 2 der Verordnung; 

2. die Schutz- und Ordnungspflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen 
und Anlagen gem. § 3 der Verordnung; 

3. das Verunreinigungsverbot gem. § 4 der Verordnung; 

4. das Verbot hinsichtlich des Einfüllens, Abstellens und Liegenlassens 
von Müll gem. § 5 der Verordnung; 

5. die Bestimmungen des § 6 über Einfriedungen, Sträucher, Hecken und 
Bäume; 

6. das Hundeanleingebot gem. § 7 der Verordnung; 
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7. das Verbot der unbefugten Benutzung von Kinderspiel- und Bolzplät-
zen gem. § 8 der Verordnung; 

8. die Hausnummerierungspflicht gem. § 9 der Verordnung; 

9. die Duldungspflicht gem. § 10 der Verordnung  

verletzt. 

(2) Ordnungswidrig gem. § 17 LImschG handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig der Ausnahmeregelung des § 11 der Verordnung zuwiderhandelt. 

(3) Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer 
Geldbuße nach den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OwiG) vom 24. Mai 1968 i.d.F. vom 07.07.1986 (BGBl. I S. 977) geahndet 
werden, soweit sie nicht nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder 
Geldbußen bedroht sind. 
Als geringfügig im Sinne des § 56 OwiG einzustufende Ordnungswidrigkeiten 
können nach dem Verwarnungsgeldkatalog zu dieser Verordnung mit bis zu 
35,-- € geahndet werden. 

§ 14 Inkrafttreten, Aufheben von Vorschriften 
(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde 
Netphen vom 12.11.1987 außer Kraft. 
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Anlage II 

Satzung der Stadt Netphen über die Straßenreinigung 
(Straßenreinigungssatzung) 

vom 17.04.2014 

§ 1 Inhalt der Reinigungspflicht 
(1) Die Stadt betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlosse-
nen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen jedoch 
nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung 
nicht nach §§ 2 ff. dieser Satzung den Grundstückseigentümern übertragen 
wird. 

(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der 
Gehwege und der Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet die Entfer-
nung aller Verunreinigungen von der Straße, die die Hygiene oder das Stadt-
bild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Verkehrs 
darstellen können. 
Art und Umfang der Reinigungspflichten der Anlieger ergeben sich aus den §§ 
2 – 4 dieser Satzung.  
Die der Stadt obliegende Winterdienstpflicht beinhaltet im Wesentlichen das 
Schneeräumen sowie das Bestreuen gefährlicher Stellen der verkehrswichti-
gen Straßen bei Schnee- und Eisglätte. 

(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten 

- alle für die Benutzung durch Fußgänger erkennbar abgesetzten Straßen-
teile, insbesondere die ausgebauten Gehwege, 

- die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 240 StVO) 

- Gehbahnen in 1,00 m Breite ab begehbarem Straßenrand bei allen Stra-
ßen und Straßenteilen, sowie auf Verkehrswegen, deren Benutzung durch 
Fußgänger vorgesehen oder geboten ist; dies gilt gleichfalls in verkehrs-
beruhigten Bereichen (Zeichen 325/326 StVO) und Fußgängerbereichen 
(Zeichen 242/243 StVO). 
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Nicht zu den Gehwegen im Sinne dieser Satzung zählen die fußläufigen Ver-
bindungen (– häufig anzutreffen) zwischen zwei und mehr Straßen - soweit 
Beschilderungen auf die Ausnahme vom Winterdienst hinweisen. Ansonsten 
obliegt der Winterdienst für derartige Wege der Stadt. 

(4) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte übrige Straßenober-
fläche, die neben den dem Fahrverkehr dienenden Teilen der Straße auch die 
Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die Bankette, die Bushaltestellen-
buchten sowie die Radwege beinhaltet. 

§ 2 Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer 
(1) Die Reinigung der im anliegenden Verzeichnis kenntlich gemachten Fahr-
bahnen und Gehwege wird in dem darin festgelegten Umfang und Zeitraum 
den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen 
Grundstücke auferlegt. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 

(2) Ein Grundstück ist erschlossen, wenn rechtlich und tatsächlich – ggf. unter 
Inanspruchnahme einer Zuwegung – eine Zugangsmöglichkeit zur Straße be-
steht und dadurch die Möglichkeit einer innerhalb geschlossener Ortslagen 
üblichen und sinnvollen wirtschaftlichen Nutzung des Grundstücks eröffnet 
wird. 

(3) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verur-
sachers, außergewöhnliche Verunreinigungen oder Abfall unverzüglich zu 
beseitigen, befreit den Reinigungspflichtigen nicht von seiner Reinigungs-
pflicht. 

§ 3 Umfang der übertragenen Straßenreinigungspflicht 

(1) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich jeweils bis zur Straßenmitte. 
Ist nur auf einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden, 
erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die gesamte Straßenfläche. 
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(2) Selbständige Gehwege sind in ihrer gesamten Breite, im Übrigen entspre-
chend § 1 Abs. 3 zu reinigen. Die Gehwegreinigung umfasst unabhängig vom 
Verursacher auch die Beseitigung von Unkraut und sonstigen Verunreinigun-
gen. 

(3) Fahrbahnen und Gehwege sind innerhalb der letzten drei Tage des im 
Straßenverzeichnis festgelegten Reinigungszeitraums zu säubern. Außerge-
wöhnliche Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen. Belästigende 
Staubentwicklung ist zu vermeiden. Verunreinigungen sind nach Beendigung 
der Säuberung unverzüglich unter Berücksichtigung der Abfallbeseitigungsbe-
stimmungen zu entsorgen. Laub ist unverzüglich zu beseitigen, wenn es eine 
Gefährdung des Verkehrs darstellt. 

§ 4 Umfang der übertragenen Winterwartungspflicht 

(1) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,00 m von Schnee freizuhalten. Auf 
Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwendung 
von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten ist; ihre 
Verwendung ist nur erlaubt 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen 
durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwir-
kung zu erzielen ist, 

b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen, Brü-
ckenauf- oder abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder 
ähnlichen Gehwegabschnitten. 

(2) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen 
die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, 
dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und Ab-
gang zu den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet ist. 

(3) Im Rahmen der Winterwartung der Fußgängerzonen obliegt es den Grund-
stückseigentümern, eine sicher zu begehende Verbindung zwischen den 
durch die Stadt gewarteten Wegen bzw. Parkflächen und den Hauseingängen 
herzustellen, sowie einen Gehstreifen in jeweils 1,00 m Breite unmittelbar vor  
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den Hausgrundstücken von Schnee oder/und Eis freizuhalten und zu streuen. 

(4) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene 
Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem 
Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und 
entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 
Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Der Schnee ist auf dem an die Fahr-
bahn grenzenden Teil des Gehweges oder notfalls auf dem Fahrbahnrand so 
zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als un-
vermeidbar gefährdet oder behindert wird. Baumscheiben und begrünte Flä-
chen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materialien bestreut, 
salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf 
ihnen nicht gelagert werden. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die 
Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grund-
stücken dürfen nicht auf die Straße geschafft werden. 

§ 5 Ordnungswidrigkeit 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

- seiner Reinigungspflicht nach §§ 2 – 4 dieser Satzung nicht nachkommt 
oder 

- gegen ein Ge- oder Verbot der §§ 2 - 4 dieser Satzung verstößt. 

(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten (OWiG) in der jeweils gültigen Fassung. Zuständige Behörde im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister. 

§ 6 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.05.2014 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung vom 21.12.1978, zu-
letzt geändert am 01.09.2005, außer Kraft. 
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Anlage III 

Was Sie über Rechtsprobleme an der Gartengrenze wissen sollten 

Allgemeine Hinweise 
Bei den heutigen Grundstückspreisen sind viele Ein- und Zweifamilienhaus-
grundstücke recht klein und grenzen an ebenso kleine Nachbargrundstücke. 
Wo Menschen eng zusammenleben, muss jeder Rücksicht nehmen. Das gilt 
auch an der Gartengrenze. 
Jeder Hausbesitzer sollte daher wissen, wie er nach dem Gesetz bei der Ge-
staltung und Pflege seines Gartens auf seine Nachbarn Rücksicht nehmen 
muss und welche Rücksichten er von seinem Nachbar verlangen kann. Das 
bedeutet nicht, dass man in jedem Fall stur verlangen soll, der Nachbar solle 
jeden Buchstaben des Gesetzes beachten. Es ist durchaus empfehlenswert, 
dass sich die Nachbarn über eine sinnvolle Bepflanzung an der Grundstücks-
grenze einigen. Im Streitfall wird häufig das Schiedsamt ohne Einschaltung 
der Gerichte und ohne große Kosten auf Antrag eines der Beteiligten eine 
Einigung vermitteln können. Das für Sie zuständige Schiedsamt erfahren Sie 
beim Amtsgericht oder bei der Stadtverwaltung. Einigen sich die Nachbarn 
vor dem Schiedsamt nicht, werden die Zivilgerichte den Streit entscheiden 
müssen, falls nicht einer der Beteiligten im Interesse des weiteren Zusam-
menlebens doch noch nachgibt. 
Die Regeln für Rechtsbeziehungen zwischen Nachbarn an der Grundstücks-
grenze finden sich zunächst in dem in der ganzen Bundesrepublik geltenden 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und hier vor allem in den §§ 903 bis 924 und 
1004. Weitere Fragen haben die Länder in Landesgesetzen geregelt, die nur 
für das Gebiet des jeweiligen Landes gelten und die sich in Einzelheiten unter-
scheiden. In Nordrhein-Westfalen gilt das Nachbarrechtsgesetz vom 15. April 
1969. 
Hier sollen nur Vorschriften behandelt werden, die in Nordrhein-Westfalen an 
der Grenze zwischen zwei bebauten Grundstücken gelten, die innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen und Wohnzwecken dienen. An 
den Grundstücksgrenzen zu Gewerbegrundstücken, zu landwirtschaftlich, 
gewerblich sowie kleingärtnerisch genutzten Flächen, zu Wald oder öffentli- 
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chen Verkehrsflächen gelten zum Teil andere Regeln. 
Nachfolgend wird ein Überblick über die gesetzliche Regelung häufiger Fälle 
gegeben. Zu konkreten nachbarrechtlichen Problemen dürfen weder das Jus-
tizministerium noch die Gerichte außerhalb eines Gerichtsverfahrens Stellung 
nehmen. 

Der Zaun 
Jeder Eigentümer ist verpflichtet, zusammen mit dem Nachbarn eine Einfrie-
dung auf der Grundstücksgrenze zu errichten, wenn auch nur einer der bei-
den dies verlangt. Wirkt der Nachbar nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
schriftlicher Aufforderung an der Errichtung des Zaunes mit, so kann der Ei-
gentümer den Zaun allein errichten und vom Nachbarn anteilige Kostener-
stattung verlangen. Diese und die nachfolgenden Ausführungen gelten nur 
für Zäune, die unmittelbar auf der Grenze stehen und zwei Grundstücke tei-
len, nicht aber für Zäune oder ähnliche Abgrenzungen, die ein Grundstücksei-
gentümer entlang der Grundstücksgrenze, aber noch auf seinem eigenen 
Grundstück errichtet. 
Ausnahme: Ein Anspruch auf Einfriedung besteht nicht, wenn Gebäude (etwa 
die Garage) entlang der Grundstücksgrenze stehen; wenn dies nach Bebau-
ungsplänen oder Ortssatzungen unzulässig ist oder wenn sie in der Nachbar-
schaft nicht üblich ist. 
Ausführung: Falls Bebauungspläne oder Ortssatzungen Vorschriften über die 
Beschaffenheit der Einfriedung enthalten, sind diese zu beachten. Andernfalls 
können sich die Nachbarn, z. B. auf Hecke, Mauer oder Zaun einigen. Kommt 
eine Einigung zustande, so kann jeder vom anderen die ortsübliche Einfrie-
dung verlangen. Die Bauweise schreibt das Gesetz nicht vor. Wenn jedoch 
von dem einen Grundstück Beeinträchtigungen auf das andere Grundstück 
ausgehen, können Sonderregeln eingreifen. 
Kosten: Die Kosten tragen beide Eigentümer zu gleichen Teilen. 
Weiter zu beachten: Manche Eigentümer wollen ihr Grundstück stärker ge-
gen Einblicke schützen, als das mit ortsüblicher Einfriedung erreichbar ist. Sie 
errichten daher entlang der Grenze auf ihrem eigenen Grundstück hohe 
Sichtblenden. Für diese sind die Vorschriften des Nachbarrechtsgesetzes 
nicht anwendbar. Nach der allgemeinen Regelung des § 903 BGB darf zwar  
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jeder Eigentümer entlang der Grenze auf seinem eigenen Grundstück Ein-
grenzungen nach seinen eigenen Vorstellungen errichten, jedoch nur, soweit 
er nicht das Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme verletzt. 
Zu dem Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme hat der Bundesgerichtshof 
wiederholt entschieden: Die nordrhein-westfälischen Vorschriften regeln im 
Interesse beider Nachbarn auch die ihnen ästhetisch zumutbare Ausgestal-
tung der Einfriedung. Ein Nachbar darf diese Regelung nicht umgehen, indem 
er entlang der Grundstücksgrenze, aber auf dem eigenen Grundstück eine 
Einfriedung errichtet, die das Erscheinungsbild der ortsüblichen Einfriedung 
wesentlich beeinträchtigt. 

Bodenerhöhungen 
Jeder Grundstückseigentümer darf das Niveau der Erdoberfläche bis zur 
Grundstücksgrenze erhöhen. Er muss dabei aber einen solchen Grenzabstand 
einhalten oder sonstige Vorkehrungen (z. B. Stützmauer) treffen und unter-
halten, dass eine Schädigung des Nachbargrundstücks insbesondere durch 
das Abstürzen oder Abschwemmen ausgeschlossen ist. 
Mit Aufschichtungen von Holz, Steinen und dergleichen sowie sonstigen, mit 
dem Grundstück fest verbundenen Anlagen muss der Eigentümer mindestens 
0,50 m von der Grenze wegbleiben, wenn die Aufschichtung oder Anlage 
nicht höher als 2 m ist. Ist sie höher, muss der Abstand um so viel mehr als 
0,50 m betragen, als die Höhe 2 m übersteigt. Ein 2,50 m hoher Holzstapel 
muss danach 1 m (0,50 m + 0,50 m) Abstand zur Grundstücksgrenze halten. 
Dieser Grenzabstand braucht jedoch nicht eingehalten zu werden, wenn die 
Aufschichtung oder Anlage eine Wand oder geschlossene Einfriedung nicht 
überragt oder wenn sie als Stützwand oder Einfriedung dient. Einschränkun-
gen können sich auch aus öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, insbesonde-
re dem Baurecht, dem Straßen- und Wegerecht sowie dem Wasserrecht, er-
geben. 

Pflanzabstände 
Hier bestimmt das Nachbarrechtsgesetz folgendes: 
Mit Bäumen außerhalb des Waldes, Sträuchern und Rebstöcken sind von den 
Nachbargrundstücken folgende Abstände einzuhalten. 
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1. Mit Bäumen, außer den Obstgehölzen, und zwar 
a) stark wachsenden Bäumen, insbesondere der Rotbuche und sämtli-
chen Arten der Linde, der Platanen, der Rosskastanie, der Eiche und der 
Pappel 4,00 m, 
b) allen übrigen Bäumen 2,00 m; 

2. mit Ziersträuchern, und zwar 
a) stark wachsenden Ziersträuchern, insbesondere Feldahorn, Flieder, 
Goldglöckchen, der Haselnuss, den Pfeifensträuchern (falscher Jasmin) 
1,00 m, 
b) allen übrigen Ziersträuchern 0,50 m; 

3. mit Obstgehölzen, und zwar 
a) je nach Wachstumsstärke 1 - 2 m, 
b) Brombeersträuchern 1,00 m, 
c) alle übrigen Beerensträuchern 0,50 m; 

Für Zier- und Beerensträucher ist außerdem bestimmt, dass sie in ihrer Höhe 
das Dreifache ihres Abstandes zum Nachbargrundstück nicht überschreiten 
dürfen. Strauchtriebe, die in einem geringeren als der Hälfte des vorgeschrie-
benen Abstandes aus der Erde treten, sind zu entfernen. Ein Fliederbusch, der 
einen Abstand von 1 m hält, darf daher nicht höher als drei Meter werden. 
Ein Beerenstrauch, der 0,50 m von der Grenze gepflanzt ist, darf nicht höher 
als 1,50 m werden. 
Die genannten Abstände werden von der Mitte des Baumstammes oder des 
Strauches waagerecht und rechtwinklig zur Grenze gemessen, und zwar an 
der Stelle, an der der Baum oder Strauch aus dem Boden austritt. Hecken von 
über 2 m Höhe müssen einen Grenzabstand von mindestens 1 m und Hecken 
bis zu 2 m Höhe einen Abstand von 0,50 m einhalten. Der Abstand wird hier 
nicht von der Mitte des Stammes, sondern von der den Nachbarn zugekehr-
ten Seitenfläche der Hecke aus gemessen. Die spätere Seitenausdehnung der 
Anpflanzung ist daher beim Setzen zu berücksichtigen. Eine bestimmte Höh-
henbegrenzung schreibt das Nachbarrechtsgesetz nicht vor. Im Streitfall ent-
scheiden die Gerichte nach den örtlichen Gegebenheiten, ob die über 2 m 
Höhe hinausgehende Anpflanzung noch den Charakter einer Hecke erfüllt. 
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Ausnahmen: Die Abstandsregeln gelten nicht, wenn die Hecke als Einfriedung 
auf die Grundstücksgrenze gesetzt worden ist. Sie gelten ferner nicht für An-
pflanzungen, die hinter einer geschlossenen Einfriedung vorgenommen wer-
den und diese nicht überragen, als geschlossen gilt eine Einfriedung, deren 
Bauteile breiter sind als die Zwischenräume. 
Nach Fristablauf: Wenn die sechsjährige Ausschlussfrist abgelaufen ist, sollte 
der Eigentümer, auf dessen Grundstück die Anpflanzung steht, nicht trium-
phieren und der Nachbar nicht verzweifeln. Auch wenn die Beseitigung der 
Anpflanzung nicht mehr verlangt werden kann, gelten z. B. die nachstehend 
erörterten Vorschriften über den Überhang. Soweit also Äste und Wurzeln 
des zu nahe an der Grenze stehenden Baumes über die Grenze wachsen, 
kann der Nachbar unter den nachstehend dargestellten Voraussetzungen Be-
seitigung verlangen. Das kann für den Eigentümer des Baumes auf die Dauer 
teuer werden, insbesondere auch dann, wenn die Wurzeln in die Kanalisati-
onsrohre des Nachbarn hineinwachsen. Auch nach Ablauf der Sechsjahresfrist 
sollten daher Eigentümer und Nachbar versuchen, Probleme an der Garten-
grenze einverständlich vernünftig zu regeln. 
Vereinbarungen: Wie bereits erwähnt, dürfte es häufig zweckmäßig sein, sich 
mit dem Nachbarn zu einigen, als sich wegen der Grenzabstände mit ihm aus-
einanderzusetzen, zumal dann, wenn die Anpflanzung ein paar Zentimeter 
weiter von der Grenze weg und damit außerhalb der Abstandsflächen prak-
tisch genau so viel Licht wegnimmt wie am jetzigen Standort. Man kann mit 
dem Nachbarn Vereinbarungen über die Anpflanzungen auf seinem Grund-
stück treffen, beispielsweise, dass man selbst eine Hecke entlang der Grund-
stücksgrenze duldet, der Nachbar sie aber nicht höher als 2,20 m wachsen 
lässt. 
Solche Vereinbarungen sind grundsätzlich mündlich wirksam. Aus Beweis-
gründen kann es sich aber empfehlen, sie schriftlich niederzulegen. Die Ver-
einbarung bindet nur den Nachbarn, nicht aber den, dem er etwa später sein 
Grundstück verkauft. Man kann auch für diesen Fall Vorsorge treffen. Dann 
sollte man sich aber von einem Notar oder Rechtsanwalt beraten lassen. 
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Überhang 
Der Eigentümer eines Grundstücks kann vom Nachbarn verlangen, dass die-
ser Wurzeln und Zweige, die über die Grundstücksgrenze wachsen, beseitigt, 
wenn die Wurzeln oder Zweige die Benutzung des Grundstücks beeinträchti-
gen (§ 1004 BGB). Der Eigentümer darf aber auch zur Selbsthilfe greifen und 
die Beseitigung selbst vornehmen, bei Wurzeln sofort und bei Zweigen, wenn 
er dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseiti-
gung gesetzt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt (§ 910 
BGB). 
Ein Abschneiderecht besteht jedoch nicht, wenn der Überhang die Grund-
stücksbenutzung nicht oder nur unerheblich beeinträchtigt. 
Früchte eines Baumes oder Strauches, die von selbst auf ein Nachbargrund-
stück fallen, gehören dem Nachbarn. Bis zum Abfallen gehören sie dem Ei-
gentümer des Grundstückes, auf dem der Baum oder Strauch steht. Nur er 
darf sie brechen (§ 911 BGB). 

Laub 
In den letzten Jahren ist immer wieder die Frage aufgeworfen worden, ob es 
ein Eigentümer entschädigungslos hinnehmen muss, dass das Laub von Nach-
bars Bäumen auf sein Grundstück weht, oder ob er vom Nachbarn Ersatz für 
das Beseitigen des Laubes, insbesondere auch, soweit es Dachrinnen ver-
stopft, verlangen kann. 
Die Rechtsprechung ist in der rechtlichen Beurteilung nicht ganz einheitlich 
und stellt häufig auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles ab. 
In der Mehrzahl der gerichtlichen Entscheidungen wird ein Ersatzanspruch 
verneint. 
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Anlage IV 

Hinweise zur Befüllung von Mülltonnen 
Ihre braune Tonne (Biotonne) 

 
Tipps für die Befüllung 
Bei der Standortwahl bzw. Befüllung der Biotonne sind insbesondere folgen-
de Hinweise zu beachten: 

- Möglichst sonnengeschützten Standplatz wählen 
- Inhalt nicht pressen 
- Gartenabfälle und Rasenschnitt zur Abdeckung von Küchenabfällen wir-
ken sich positiv aus 
- Problematische Küchenabfälle (z.B. gekochte oder ungekochte Speise-
reste auch Knochen und Fleischreste) zuvor in Altpapier einwickeln und 
so in die Biotonne geben. Kleine Mengen Zeitungspapier zum Einwickeln 
der Küchenabfälle schaden der Kompostierung nicht und sind für die Bio- 

 

Lebensmittelreste 
(auch gekochte und ungekochte Speisereste) 
Knochen und Fischgräten 
Fleischreste 
Kaffeesatz und -filter 
Teebeutel 
Fruchtschalen  
(z.B. Apfelsinen, Bananen, Nüsse,....) 
Gemüseabfälle, Obstreste, Kartoffelschalen 
Eierschalen 
Küchentücher aus Papier (Krepp) 
Blumen, Zimmer- und Gartenpflanzen 
Blumenerde 
Strauch- und Baumastschnitt 
Sonstige Gartenabfälle 
Gras- und Rasenschnitt 
Laub 
Kleintierstreu 
u.a. kompostierbare Abfälle 
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tonne zugelassen. Das Papier saugt die Feuchtigkeit der Küchenabfälle 
auf und verbessert die Sauerstoffzufuhr. 
- Keine Fremdstoffe (z.B. Plastiktüten, Staubsaugerbeutel) einfüllen. 

Abfuhrhäufigkeit: 
Die braunen Abfallgefäße (Biotonne) werden alle zwei Wochen geleert. 
Kompostierung im eigenen Garten / Befreiung vom Anschluss- und Benut-
zungszwang. 
Im Prinzip stellt die Kompostierung im eigenen Garten auch eine sinnvolle 
und umweltfreundliche Form der Abfallverwertung dar. Sie muss nur konse-
quent und unter Beachtung bestimmter Regeln durchgeführt werden. 
Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang an die Biotonne be-
steht dann, wenn der Anschluss-/Benutzungspflichtige nachvollziehbar und 
schlüssig darlegt, dass er nicht nur willens, sondern auch fachlich und tech-
nisch in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren 
Stoffe (einschl. der gekochten und ungekochten Speisereste, Knochen, 
Fleischreste, Zitrusfruchtschalen etc.) ordnungsgemäß und schadlos so zu 
behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbe-
sondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z.B. Ratten), nicht ent-
steht. Die Eigenverwertung muss auf dem Grundstück sichergestellt sein. 

Tipps zur Selbstkompostierung 
Kompostierung im Sommer: 
Während des Sommerhalbjahres sollte dem Komposthaufen erhöhte Auf-
merksamkeit geschenkt werden, um Fehlentwicklungen und Belästigungen zu 
vermeiden. 
Aufschichten: 
Bitte beachten Sie das richtige Mischungsverhältnis der Reste (strukturreich/-
arm, nährstoffreich/-arm). So sollte z.B. Rasenschnitt (angewelkt!) nicht zu 
dick eingebracht werden, sondern schichtweise mit anderen Resten und grö-
beren Materialien, wie etwa Zweigen,  aufgesetzt werden. 
Feuchtigkeit: 
Kontrollieren Sie, ob der Komposthaufen feucht genug ist. Die Kleinlebewe-
sen stellen bei Wassermangel die Arbeit ein. Sorgen Sie daher für Schatten  
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und bewässern Sie den Kompost bei Bedarf. 
Belüftung: 
Die Abbauvorgänge laufen im Sommerhalbjahr sehr viel schneller ab als im 
Winterhalbjahr. 
Der Sauerstoffverbrauch steigt; Sauerstoffmangel kann zu starker Geruchsbe-
lästigung führen. Der Kompost sollte dann aufgelockert oder neu aufgesetzt 
werden. 
Abdecken: 
Küchenreste, besonders Nahrungsmittelreste tierischer Herkunft wie Fleisch 
sowie gekochte Mahlzeiten, müssen stets eingebaut und mit verrottbarem 
Material oder Erde abgedeckt werden. Im Sommer wird dies besonders wich-
tig, da sonst diese Reste unerwünschte Tiere anlocken können. 
Geeignete Abdeckmaterialien sind Rasenschnitt, Laub oder Jätegut aus dem 
Garten. 

Für die getrennte Erfassung der übrigen Abfallarten sind die nachfolgenden 
Hinweise zu beachten: 

Ihre graue Tonne (Restabfall) 

 

Asche 
Porzellan, Keramik 
Kehricht 
Inhalt von Staubsaugerbeuteln 
Zigarettenfilter 
Windeln und Hygieneartikel 
Verschmutztes Papier 
Pergamentpapier 
Fotopapier 
Durchschlagpapier 
Gebrauchte Tapete 
Fensterglas 
Spiegelglas 
Kabelreste 
u.a. 
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Durch die Getrennterfassung der wiederverwertbaren Abfälle verbleibt für 
den grauen Abfallbehälter deutlich weniger Reststoff. Der verbleibende 
Restabfall wird auf der Deponie Winterbach in Herzhausen abgelagert bzw. 
der Müllverbrennungsanlage Iserlohn zugeführt. 
Abfuhrhäufigkeit: 
Die Abfuhr des Restabfalls wird zweiwöchentlich durchgeführt. Bei grauen 
Tonnen mit rotem Deckel erfolgt die Abfuhr vierwöchentlich. 

Ihre gelbe Tonne (Leichtfraktion) 

 
Anmerkung: 
Wie Ihnen bekannt sein wird, muss der Handel nach der Verpackungsverord-
nung alle Verpackungen zurücknehmen: 

- Transportverpackungen (z.B. Kisten, Paletten, Kartonagen) 
- Umverpackungen (z.B. Pappschachteln, Folien, Verkaufsverpackungen) 
- Verkaufsverpackungen (z.B. Becher, Gläser, Tuben, Flaschen) 

Sämtliche Verpackungen mit dem 
„Grünen Punkt“ 
Verbundstoffe 
Getränke- und Milchkartons 
Vakuumverpackungen 
Kunststoffe 
Folien (Tragetaschen, Beutel, Einwickelfolien) 
Flaschen (von Spülmitteln, Waschmitteln und 
Körperpflegeprodukten) 
Becher (Milchprodukten, Margarine, etc.) 
Schaumstoffe (Obst- und Gemüseschalen sowie 
andere geschäumte Verpackungen, Styropor) 
Metalle 
Konserven, Getränkedosen, Verschlüsse, 
Alu-Schalen, Alu-Deckel, Alu-Folien 
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Die Rücknahmepflicht für Verkaufsverpackungen wirft große Probleme auf. 
Industrie und Handel nutzen daher die rechtliche Möglichkeit, diese Verkaufs-
verpackungen direkt am Haushalt abzuholen. Das aufgebaute Entsorgungs-
system wird als Duales System Deutschland – DSD – bezeichnet. Die in DSD 
zusammengeschlossenen Firmen sorgen für die getrennte Abfuhr, Sortierung 
und stoffliche Verwertung aller Verpackungen. 
Die Finanzierung des Dualen Systems wird durch Kennzeichnung der Verpa-
ckung mit dem sogenannten „Grünen Punkt“ erreicht. Der Grüne Punkt zeigt 
dem Käufer, dass die Herstellerfirma an DSD angeschlossen ist. Er quittiert 
zudem den Kostenbeitrag des Verbrauchers für die Erfassung bis zur Verwer-
tung der betreffenden Verpackung. Der Grüne Punkt sagt aber keineswegs 
aus, dass die betreffende Verpackung besonders umweltfreundlich ist, oder 
dass hierdurch Abfallvermeidung praktiziert wird. 
Abfuhrhäufigkeit: 
Die Abfuhr der Leichtfraktion wird vierwöchentlich durchgeführt. 

Ihre grüne Tonne (Altpapier) 

 
 

Zeitungen und Zeitschriften 
Papierstücke 
Schreib-, Kopier- und Computerpapier 
Briefumschläge 
Kataloge 
Prospekte 
Verpackungsmaterial aus Papier und Pappe 
Kartons 
Hefte 
Pappe 
Bücher 
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Anmerkung:  
Die Verwendung von Recyclingpapier ist ein aktiver Beitrag zum Umwelt-
schutz: 
Die Umweltbelastung für die Herstellung von Recyclingpapier ist um Vielfa-
ches geringer als die Produktion von holzfreiem weißem Papier (Energie- und 
Wasserverbrauch, Abwasserbelastung). 
Die Wiederverwertung von Papierabfällen führt zu einer Entlastung der De-
ponien sowie zu einer Verringerung der Luftverunreinigung und zur Schonung 
von Rohstoffen (z.B. Zellstoff). 
Geben Sie Recyclingpapier/Produkten aus Altpapier den Vorzug. Verwenden 
Sie ansonsten nur ungebleichtes Papier oder – falls unbedingt erforderlich – 
nur chlorfrei gebleichtes Papier. 
Abfuhrhäufigkeit: 
Die Einsammlung des Altpapiers erfolgt im vierwöchentlichen Rhythmus. 


